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 Veröffentlicht am 20.10.1992

Norm

PatG 1970 §20

EPÜ Art62

Rechtssatz

Der dem Anmelder eines europäischen Patentes gemäß Art 62 EPÜ zustehende Anspruch auf Er3ndernennung ist Teil

des Er3ngerpersönlichkeitsrechtes, welches in verschiedenen Rechtsordnungen der Vertragsstaaten - so auch in

Österreich - als Teil des Persönlichkeitsrechtes gilt.
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